
Anlage XIV.

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege
auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891,

Haushaltsplan
für die

erweiterte Armenpflege auf Grund des Gesetzes
vom 11. Zuli 1891

für das Rechnungsjahr

vom 1. April 1914 bis 31. März 1915.



Erweiterte Armenpflege.

544

Titel

,,

II,

Ginnahme.

m.

Beiträge aus dem Vermögen der Kranken oder von Dritt¬
verpflichteten ........

Beiträge der Kreise und Gemeindenzu den Kosten der von
dem Landarmenverbcmde in Anstaltspflegcunterzubringenden
hilfsbedürftigenGeisteskranken,Idioten, Epileptischen, Taub¬
stummenund Blinden ........

Zuschuß:
») aus der Dotationsrente nach dem

Gesetzevom 2. Juni 1902 ... 85 441,67 Mk.
d) aus den Prouinzialabgaben . . . 1 393 558,33 „

Summe der Einnahme

Betrag
für das

Vechnungs-
j«!,r 1814.

385 000>-

Ausgabe.

Kostender Unterbringung der hilfsbedürftigenGeisteskranken,
Idioten, Epileptischen,Taubstummenund Blinden in An¬
staltspflege................

Summe der Ausgabe für sich
Die Einnahmebeträgt

Ausgleich.

ErweiterteArmenpflege.

545

Zemerlumgen.

Die Einnahme hat betragen im Rechnungsjahre 1912 ^- 455185,68 M.
Die Steigerung der Einnahmen bei diesem Titel ist darauf zurückzuführen,

daß einerseits auf Grund der bekanntenRechtsprechungdes Oberverwaltungsgerichts
die laufendenPflegekostenbeiträgeseit dem Rechnungsjahre1904 zunächst zur Deckung
der allgemeinen Verwaltungskosten des Landarmenverbandes, als des auf dem
Gebiete des Gesetzes vom 11. Juli 1891 vorläufig fürsorgepflichtigenArmen¬
verbandes, Verwendung gefunden haben, uud daß andererseits die Vermögens-
cmsprüchevon Kranken, die sich bereits seit langen Jahren in der Fürsorge des
RheinischenLandarmenverbandes befinden, erst in letzter Zeit berücksichtigtworden
sind. Auf die hierdurch im Jahre 1912 erzielte Mehreinnahme wird weiterhin
mit Sicherheit nicht gerechnetwerden können, insbesondere auch mit Rücksichtauf
die Herabmiuderung des Satzes für die Generalkosten. Es darf immerhin
schätzungsweiseder Netrag von 365 0UUMk. eingesetztwerden.

Dem Haushaltsplane ist zugruude zu legen die Anzahl der Pflegetage im Rechnungs¬
jahre 1912 unter Hinzurechnung eines Zuganges vou jährlich 300 Kraulen, der
nach dem Zugang der letzten Jahre unbedingt zu erwarten ist. Als durchschnitt¬
licher täglicher Verpflegungssatz (für Provinzial- und Privatanstalten) muß der
Betrag von 1,45 Mk. zur Berechmmggelangen, da infolge der Teuerungsuerhält-
nisse der Pflegesatzauch für die in Priuataustalten untergebrachtenPfleglinge des
RheinischenLandarmenverbandes fast allgemein erhöht werden mußte.

Hiernach sind 4 659 973 Pflegetage mit je 1,45 Mt. durchschnittlichzu
berechnen. Davon entfallen auf die Kreise und Gemeinden reglementsmäßig
1,05 Mk., mithin 4 659 973 X I,N5Mk.-^ruud 4893000 Mk. und auf die Provinz
der Nest mit 0,40 Mk„ mithin 4 659973 X 0,40 Mk. -- rund 1864000 Mk.,wovon
Titel I mit 385 000 Mk. abzuziehenist. so daß für die Provinz noch 1 479 000 Ml.
aufzubringen bleiben. (Zu vergleichen Beschlußdes 50. RheinischenProuiuzml-
landtags vom 9. März 1910 sSeite 22 der Protokolle), nach welchem der von
den Armenuerbänden den» Landarmenverbande zu erstattende Satz der flogen,
Spezial-) Pflegekosten1,05 Mk, pro Person und Tag beträgt.

Die Mehrausgabe ist bedingt durch die am 1. April 1907 in Kraft getretene Erhöhung
des Pflegesatzes für die in den Provinzial-Heil- und Pfiegeanstalten auf öffentliche
Kosten (in der IV. Klasse) untergebrachtenKranken von 1,35 Mk. auf 1,50 Mk.
täglich, ferner durch deu statistischfestgestelltenerheblichenZuwachs der Geistes¬
kranken :c. in der Nheinprouinz sowie durch die Erhöhung der Pflegesätze,welche

infolge der ministeriellen Anweisung vom "26^/3. 1901" °er erlassenenNormativ-
bestimmungen, sowie der allgemeinen Teuerungsverhältnisse fortgesetztweiterhin
vom Landarmenverbande an die Priuatanstalten gezahlt werden müssen, endlich
durch die Zahlung der aus diesem Fouds zu bestreitenden Pflegekosten für die
in Freistellen verpflegten, unter das Gesetz vom 11. Juli 1891 fallenden orts-
armen Geisteskranken (zu vergl. die Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und
Pfiegeanstalten).
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